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Landgericht

IM NAMEN DES

In dem Rechtsstreit

Herrn
H u K-co B u RG-AllgemeineVersicheru n g AG, vertreten d u rch den Vorsta nd,
Saarlandstraße 2S, 44135 Dortmund,

Beklagten und Berufungsbeklagten,

Rechtsanwälte Heimann, Hallermann,
Heßlerstraße 47, 59065 Hamm,

desF i rma"T- rT  "  I  I  t " ' ^  lgesetz l i ch
VertretendurchdieAutovermietung{ÜldieseVertretendurchden
Geschäftsführer

Prozessbevol lmächti gte.

Klägers und Berufungsklägers,

Rechtsanwälte Kraas, Bienstein &

Elvers-Klingeberg, Kirchstraße 53, 59823
Arnsberg,

g e g e n

1 .

2 .

Prozessbevol lmächtiote:
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hat die 4. Zivilkammer des Landgerichts Dortmund
durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Kothe-Pawel, die Richterin am
Landgericht Tilmans und die Richterin Schattow
für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das urteil des Amtsgerichts Dortmund
vom 1 .7.2008 abgeändert und wie folgt neu gefasst:

I

Die Beklagten werden verurteilt, an die Klägerin als Gesamtschuldner 1g5,65
€ (i.w. einhundertfünfundachtzig 65/100 Euro) nebst Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.4.2007 sowie 46.41 €
vorgerichtliche Anwaltskosten zu zahlen.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen und die Berufung im übrigen
zurückgewiesen.

Die Kosten der ersten lnstanz und Berufungsinstanz werden den Beklaqten
als Gesamtschuldner auferlegt.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.



J

Gründe:

L

Die Parteien streiten über Schadensersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall, der
s i c h a m 2 0 , 0 1 ' 2 0 0 7 z w i s c h e n d e r Z e u g i n - u n d d e m B e k | a g t e n z u 1 ) i n

Dortmund ereignet hat. Der Hergang und die Haftung der Beklagten dem Grunde nach
ist zwischen den Parteien unstreitig. Mit der Klage verfolgt die Klägerin
Mietwagenkosten, die durch die Anmietung eines Fahrzeuges für die Zeit vom 06.02. -
09.02. 2007 

,im 
Haus der Klägerin durch die Zeugin;Dentstanden sind.

Die Beklagte zu 2) zahlte auf die Rechnung in Höhe von 3g4,94 € brutto einen Betrag
von 209,29 €, Die Klägerin verfolgt mit der Klage die Differenz von 1g5,65 €.

Die Klägerin hat erstinstanzlich die Auffassung vertreten, aufgrund einer Abtretung der
Geschädigten sei sie zur gerichtlichen Geltendmachung des Schadens berechtigt.

Die Beklagte zu 2) hat erstinstanzlich behauptet, sie habe durch den Zeugenrm
am 23'01 '2007 die Geschädigte vor Anmietung des Fahrzeuges auf kostengünstigere
Alternativen hingewiesen' Auch auf die Problematik des unfallersatztarifes sei in
diesem Telefonat hingewiesen worden und dass durch die Beklag te zu 2)solche Tarife
nicht ersetzt würden. wenn die Geschädigte dennoch ein teureres
Mietwagenunternehmen währe, habe die Geschädigte gegen ihre
Schadensminderungspflicht verstoßen. Dies müsse sich die Klägerin ebenfalls
entgegenhalten lassen.

Der schwacke Autopreisspiegel 2007 sei außerdem nicht zur schätzung der
Mietwagenkosten geeignet' Ebenso wie die schwacke Autopreisspiegel 2006 seien die
Preise deutlich überhöht und nicht realistisch.
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Das Amtsgericht Dortmund hat die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die
Berufung der Klägerin.

Unter Aufrechterhaltung des erstinstanzlichen Vortrages weist die Klägerin nochmals
darauf hin, dass nicht ein unfallersatztarif, sondern ein mit der Beklagten vereinbarter
Tarif berechnet wurde.

Sie beantragt,

unteflAbänderung der beiden Urteile des Amtsgerichts Dortmund vom 01.07.200g
abzuändern und die Bekragten zu verurteiren, an die Krägerin ars
Gesamtschuldner 18s,60 € nebst g prozentpunkten Zinsen über dem
Basiszinssatz seit dem 16.04 .2007 sowie 46,41€ vorgerichiliche Anwaltskosten
zu zahlen.

Die Beklagten beantragen,

die Berufung zurückzuweisen.

wegen der Einzelheiten des sach- und streitstandes kann auf den Tatbestand des
erstinstanzlichen urteils sowie die zwischen den Parteien gewechselten schriftsätze
Bezug genommen werden.

il.

Die Berufung ist zulässig und begründet,
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Die Klägerin hat gegen die Beklagten als Gesamtschuldner einen Anspruch auf Zahlung
restlicher Mietwagenkosten in Höhe von 1gs,65 € gemäß der gg 7, 17 stvc, 3 pflvc
a.F., Das erstinstanzriche urteir war insofern abzuändern.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Klägerin aktiv legitimiert. Einen Verstoß
seitens der Klägerin gegen Artikel 1 S 1 Rechtsberatungsgesetz durch
Forderungseinzug für die Geschädigte besteht nach Auffassung der Kammer nicht.
Ausweislich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Klägerin ist es grundsätzlich
sache des Mieters selbst für den Ersatz des schadens zu sorgen. Zur sicherheit wirdder schadensersatzanspruch des Geschädigten an die Klägerin abgetreten.
Ausweislich des schreibens der Klägerin an die Geschädigte Frau -. vom
10'4'2007 (Bl' 139 d'A') ist Frau Lüchtemeier auch aufgefordert worden, dieMietwagenkosten zu erstatten.

Der Vortrag der Klägerin ist insoweit auch nicht gemäß s 296 Zpo verspätet und dasvorgelegte schreiben nicht mehr i.s. des S s31 zpo zu berücksichtigen. Die
Beklagtenseite verkennt bei dem Einwand, dass der von Klägerseite vorgelegte
schriftsatz nicht außerhalb einer gesetzten Frist eingegangen ist. Eine Frist war vomerstinstanzlichen Gericht nicht gesetzt worden. Der Klägerseite war jedoch Gelegenheitzu geben' auf die Einwände der Beklagten in der Klageerwiderungsschrift stellungnehmen zu können. Dies gebietet der Grundsatz des rechilichen Gehörs.

Die Klägerin hat auch einen Anspruch gegen die Beklagte auf Ersatz der res.ichenMietwagenkosten in Höhe von 185,65 €. Die mit Rechnung vom 13.2.2[o7gefordertenMietwagenkosten in Höhe von 394,94 € für die Zeit vom 6.2.2007 bis zum g.2.2007 sindnicht überteuert und daher nicht aufgrund eines erhöhten unfallersatäarifes nichtzuzusprechen,

Die Kammer hat die tatsächlich in Rechnung gestelrten Mietwagenkosten mit denMietwagenkosten, die nach dem Normaltarif ausweislich desschwacke-Mietpreisspiegels 2oo7 durchschnitflich in Rechnung gestellt werden,verglichen. Hiernach würden sich bei einem Fahrzeug der Gruppe il und demPostleitzahlenbereich der Zeugin Lüchtemeie r 442 folgende durchschnit'iche Kostenergeben:

1 Tagestarif
3 Tagestarif 74,24 €

216,79 €
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abzügl ich 10 %
Zwischenergebnis

zuzüglich Nebenkosten in Höhe von
Vollkaskoversicherung 1 Tag
3 Tagestarif
zuzüglich 2 x Zustellungskosten
4 x Fahrerkosten
zuzüg lich Winterreifen
Gesamtsumme

29,10 €
261,93  €

19,70 €
58,49 €
45,94 €
71,36  €
48,72€

506,13  €

Ein Vergleich mit dem Normaltarif des schwacke-Automietpreisspiegels
bereits, dass überhaupt kein überhöhter Unfallersatztarif von Seiten der
Rechnung gestellt worden ist.

2007 zeigte
Klägerin in

Die Kammer hat zudem auch einen Vergleich mit dem Mietpreisspiegel, der vom
Frauenhofer-lnstitut ermittelt wurde, vorgenommen. Dieser l iegt mit 1gg,13 € zwar unter
dem von der Klägerin geforderten Mietpreis. Wie der Schwacke-Automietpreisspiegel ist
jedoch auch der Mietpreisspiegel des Frauenhofer*lnstitutes nicht unumstritten. Nicht
berücksichtigt sind bei dieser Preisliste die Ersatzansprüche für die gesonderten
Zustellkosten sowie für einen weiteren Fahrer. Die Kammer sieht daher keinen Grund,
in Abweichung ihrer bisherigen Rechtsprechung als Vergleichsgrundlage den
schwacke-Automietpreisspieger nicht mehr anzuwenden.

Die Beklagte kann der Rechnung der Klägerin auch nicht entgegenhalten, dass sie
Hinweispflichten verletzt habe. Zu beachten ist hierbei, dass die Kläge1n aus
abgetretenem Recht vorgeht. Die Beklagte kann der Klägerin daher fehlende Hinweise
nicht entgegenhalten. lm Übrigen liegt ein Verstoß gegen eine Hinweispflicht nicht vor,
weildie Klägerin keinen überhöhten Betrag in Rechnung gestellt hat.

AuchFrauff ihatnichtgegenihreSchadensminderungspf| ichtverstoßen.Aus

dem schreiben der Beklagten an die Geschädigte FrautHl vom 23. 1.2002 (Bl.
43 ff' d'A') ist keine Pflicht der Geschädigten zu sehen, sich umfassend nach anderen
Tarifen zu erkundigen' Das schreiben enthält keinerrei konkrete Angaben, wo und beiwelchen Mietwagenfirmen der Geschädigte Mietfahrzeuge zu den dort genannten
Preisen anmieten kann. Bei den Preisen der Klagerin handelt es sich um preise, die im
üblichen Rahmen liegen' Die Geschädigte war daher nicht verpflichtet, weitere
Angebote einzuhoren. Nach Auffassung der Kammer reicht dieschadensminderungspflicht des Geschädigten i.s, des g 254 BGB soweit nicht.
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Ein Anspruch auf Erstattung der restl ichen Kosten in Höhe von 1g5,65 € ist daher
gegeben.

Die Zinsforderung folgt aus den ss 286,288 BGB. soweit die Klägerin Zinsen in Höhe
von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz geltend machen möchte, waren jedoch
nur Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten zuzusprechen. Auch insoweit greift die
Forderung aus abgetretenem Recht. Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei der
Geschädigten Frau Lüchtemeier um eine Unternehmerin handelte, die Ansprüche
gegen die Beklagte in Höhe von 8 Prozentpunkten gemäß S 288 Abs. l l  BGB geltend
machen könnte, sind weder vorgetragen noch ersichtl ich.

Der Klägerin steht zudem gemäß der $$ 280 Abs. t l, 286 BGB ein Anspruch auf Ersatz
der außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten zu.

Die prozessualen Nebenforderungen folgen aus den ss 92 Abs.2 und g 70g Nr. 10
zPo.
Soweit diq Klage und die darüber hinausgehende
Zinsanspruches teirweise abzuweisen war, wirkt sich dies
somit nicht auf die Kostenentscheidung aus.

Die Revision war nicht gemäß $ 543 Abs. ll zPo zuzulassen, da die vorliegende
Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und weder die Fortbildung des
Rechts noch die Sicherung einer einheit l ichen Rechtsprechung eine Entscheidung des
Revisionsgerichts erfordert.

Berufung bezüglich des
nicht streitwerterhöhend und

Kothe-Pawel

Vorsitzende Richterin am
Landgericht

Ausgefertigt

(Schürmann, J ustizobers

Tilmans Schattow
RichterinamLandgericht Richterin
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Öffentliche Sitzung

der 4. Zivilkammer des Landgerichts
Dortmund, 05.02.2009

Geschäfts-Nr..

4 S 1 15/08

Gegenwärtig:
:

Vorsitzende Richterin am Landgericht Kothe-pawel
Richterin am Landgericht Tilmans
Richterin Schattow

- Ohne Protokollführer gem S 1Sg ZpO - protokoll

zeichnet. -
wurde vorläufig auf Tonträger aufge-

In dem Rechtsstreit

erschienen beiAufruf

1) für die Klägerin und Berufungsklägerin Rechtsanwalt Kraas,
2) für die Beklagten und Berufungsbeklagten Rechtsanwalt Holtmann,
3) die geladene Zeugin IIn

Dem Beklagtenvertreter wurden Abschriften des Schriftsatzes vom 2g.1.2009
ausgehändigt,

DieZeugin|Ever| ießzunächstdenSitzungssaa| '

Der Klägervertreter überreichte eine Abschrift des Beschlusses des
Bundesgerichtshofes vom 1 3. 1.2009.

Die Zulässigkeit der Berufung wurde festgestellt.

Der Beklagtenvertreter hatte zuvor auch Abschriften des Schriftsatzes vom 4.2.200g
ohne den anliegenden Beschluss erhalten.

Der Klägerveftreter stellte den Antrag aus dem schriftsatz vom 13.g.200g (Bl. 94 d.A.).

Der Beklagtenvertreter stellte den Antrag aus dem Schriftsatz vom 1g.g.200g ß1. 12g
d,A ) .

Die Sach- und Rechtslage wurde erörtert.
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Die Kammer wies darauf hin, dass es im vorliegenden Rechtsstreit überhaupt nicht um
die Frage eines Unfallersatztarifes geht, Der von der Klägerseite geltend gemachte Tarif
l iegt unter den Normalpreisen der schwacke-Liste 2007, allerdings über den preisen,
die in der Liste von dem Frauenhofer Institut aufgeführt sind. Der preis ist nach Ansicht
der Kammer gerechtfertigt und nicht überteuert. Probleme im Hinblick auf die
Hinweispfl icht ergeben sich nicht. Es wird ohnehin nur ein Betrag geltend gemacht, der
auch bei entsprechendem Hinweis und Nachfrage gerechtfertigt gewesen wäre.

Der Klägervertreter stel l te klar, dass es sich in der Klageschrif t  bei der Fahrzeugklasse
um einen Schreibfehler handelt und dass das Fahrzeug der Klasse l l  angehört.

Ferner wies die Kammer darauf hin, dass es keine Probleme im Hinblick auf das
Rechtsberatungsgese2t sieht, die Zeugin lElist aufgefordert worden, den
Betrag zu zahlen' Schließlich sei es auch nicht r ichtig, dass das Amtsgericht keine
Gelegenheit zur stel lungnahme auf die Klageerwiderung eingeräumt hat.

Die Zeugin wurde entlassen.

Es wurde der Beschtuss verkündet:
Eine Entscheidung ergeht am Schluss der Sitzuno.

Am schluss der Sitzung wurde in Abwesenheit der zuvor Erschienenen folgendes urteil
verkündet:

Auf die Berufung der Klägerin
abgeändert und wie folgt neu

wird das urteir des Amtsgerichts Dortmund vom 1.7.200g
gefasst;

Die Beklagten werden verurteilt, an die Klägerin als Gesamtschuldner 1g5,65 € nebst
Zinsen in HÖhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.4.2007
sowie 46,41€ vorgerichil iche Anwaltskosten zu zahlen.

Die weitergehende Krage wird abgewiesen und die Berufung im ubrigen
zurückgewiesen.
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Die Kosten der ersten lnstanz und Berufungsinstanz werden den Beklagten als
Gesamtschuld ner auferlegt.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Es wurde der Beschluss verkündet:

Der Streitwert wird auf 195,65 € festgesetzt.

Kothe-Pawel

Für die Richtigkeit der übertragung vom Tonträger

Gerber, Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


